
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Lüdersdorf 

Betrifft:  Satzung über den Bebauungsplan Nr. 3 „Krüzkamp“  

Hier:  erneute Bekanntmachung und rückwirkende Inkraftsetzung gemäß § 214 Abs. 
4 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Gemeindevertretung von Lüdersdorf hat am 18.05.1994 den Bebauungsplan Nr. 3 

„Krüzkamp“ als Satzung beschlossen und die dazugehörige Begründung gebilligt. Die 

Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde erfolgte am 25.08.1994.  

Der Plan wurde vor der Bekanntmachung nicht ausgefertigt.  

Zur Behebung dieses beachtlichen Verfahrensfehlers wird gemäß § 214 Abs. 4 BauGB ein 

ergänzendes Verfahren durchgeführt. Gründe, die dieser Entscheidung entgegenstehen 

würden, sind nicht ersichtlich. 

Der Satzungsbeschluss vom 18.05.1994 wird deshalb nach Ausfertigung des Planes hiermit 

erneut bekannt gemacht und der Bebauungsplan rückwirkend zum 25.02.1995 in Kraft gesetzt. 

Geltungsbereich:  

 

Quelle: Auszug Deckblatt B-Plan Nr. 3 „Krüzkamp“ der Gemeinde Lüdersdorf 

  



Alle Interessierten können den Bebauungsplan Nr. 3 einschließlich der Begründung von 

diesem Tag an im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV – Bauen und 

Gemeindeentwicklung, 23923 Schönberg, während der Öffnungszeiten für den 

Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Der rückwirkend in Kraft 

getretene Bebauungsplan mit der Begründung werden ergänzend in das Internet unter der 

Adresse https://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen sowie in das zentrale 

Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Bau und Planungsportal M-V) unter der 

Adresse https://www.bauportal-mv.de eingestellt. 

Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 

Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 

worden sind (§ 215 BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 

Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 

Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 

wird hingewiesen. Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der 

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die in diesem Gesetz 

enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, sind nach § 5 Abs. 5 und 7 

KV M-V in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 

Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich die Verletzung ergeben 

soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Lüdersdorf 

geltend gemacht worden sind. 

 

Lüdersdorf, 18.11.2025 

 

 

gez. Prof. a.D. Dr. Huzel   (Siegel)  

Bürgermeister 

 

 

Nachrichtliche Bekanntmachung 
Die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinden 
und Städte des Amtes Schönberger Land UNS AMTSBLATT mit Ablauf des 20. November 
2025. 
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